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widerspiegelt. Zwar finden sich auch in anderen Gliedstaaten ähn-
liche Vorschriften zur Bestrafung von notorischen Straftätern, Kali-
fornien scheint diese jedoch im Gegensatz zu anderen Gegenden der 
USA in besonderer Konsequenz und Rigorosität in die Praxis umzu-
setzen.4 Hierbei handelt es sich um Normen, welche, wie etwa Cal. 
Penal Code § 667 (e) (2), bei Rückfalltätern, die bereits zweimal im 
Hinblick auf bestimmte schwerwiegende Verbrechen (felonies), die 
in einer Liste aufgeführt sind, straffällig wurden, ein verpflichtendes 
gesetzliches Strafmaß von mindestens 25 Jahren und bis zu lebens-
langer Freiheitsstrafe anordnen. „Three Strikes and You’re Out!“ 
lautet der berühmte populistische Slogan. Die Rückfalltäter sollen 
möglichst dauerhaft aus der Gesellschaft ausgegliedert werden.5 
Schon beim zweiten Verstoß (Two Strikes) ist mindestens die dop-
pelte Strafe zu verhängen, vgl. Cal. Penal Code § 667 (e) (1). Schon 
diese Wiederholungstäter, die aufgrund der Two- und Three-Strikes-
Gesetze verurteilt wurden, belegen für lange Jahre Gefängniszellen. 
Insgesamt enthält aber das kalifornische Strafrecht in Cal. Penal 
Code und anderen nebenstrafrechtlichen Gesetzen annähernd 1.000 
felonies,6 die Gefängnisstrafen nach sich ziehen können. Kalifornien 
ist zweifellos „tough on crime“, im Hinblick auf die Zustände in 
den Vollzugsanstalten jedoch „too tough“ nach dem Geschmack des 
Verfassungsgerichtes.

Folglich ordnete das Gericht an, dass nur eine substanzielle Reduk-
tion der Zahl der Inhaftierten den verfassungswidrigen Zuständen 
abhelfen könne und daher innerhalb der nächsten fünf Jahre eine 
Auslastung von „nur“ noch 137 % der ausgewiesenen Kapazität 
erreicht werden müsse.7 Folge ist nun also in Umsetzung dieser 
Vorgaben des U.S. Supreme Court eine Umstrukturierung des ka-
lifornischen Strafvollzugssystems mit Wirkung ab dem 01. Oktober 
2011, nämlich die Übertragung der zukünftigen Verantwortlichkeit 
für die Vollstreckung von Strafen für leichtere Kriminalität auf die 
Gemeinden. Dies beinhaltet u.a. die Unterbringung von zu Haftstra-
fen verurteilten Straftätern in den durch die counties organisierten 
und finanzierten Haftanstalten, anstatt, wie bisher, in den Gefäng-
nissen des Gliedstaates. Die county jails unterstehen der Zuständig-
keit der Gemeinden und Städte (local jurisdiction). Sie unterscheiden 
sich deutlich von den state prisons, die der state jurisdiction unter-
fallen.

In den county jails werden für gewöhnlich nur Untersuchungshäft-
linge oder solche mit nur sehr kurzzeitigen Haftstrafen, in der Regel 
für leichte Verstöße, Ordnungswidrigkeiten oder Vergehen, unter-
gebracht. Die Kommunen und Städte können selbst minder schwe-
re Delikte unter Strafe stellen,8 daneben kann auch das Recht des 
Einzelstaates festlegen, dass bestimmte Delikte eine Haftstrafe im 
county jail nach sich ziehen (können). Im Gegensatz dazu sind die 
auf gliedstaatlicher Ebene unterhaltenen Einrichtungen, die state 
prisons, „echte“ Gefängnisse für längere Haftstrafen. Folglich unter-
liegen die county jails normalerweise einer viel stärkeren Fluktuati-
on, weisen aber dennoch eine relativ hohe Dichte an inkarzerierten 
Personen auf, da sie in der Regel recht klein sind. Die Verantwort-
lichkeit für die jeweiligen Einrichtungen divergiert naturgemäß, da 
es sich um unterschiedliche Zuständigkeitsbereiche handelt.9 An der 
Spitze der Organisation der state prisons stehen hochrangige poli-

Der kalifornische Strafvollzug wurde jüngst einer grundlegenden 
Reform unterworfen. Es handelt sich hierbei um eine Umstrukturie-
rung des Vollzugssystems, durch welche mit Wirkung zum 1. Okto-
ber 2011 die Zuständigkeit für den Vollzug von Haftstrafen für eine 
Vielzahl an Delikten vom Jurisdiktionsbereich des Einzelstaates auf 
die kommunale Ebene verlagert wurde (sog. realignment). Dadurch 
können entsprechende Freiheitsstrafen nun nicht mehr nur in den 
Gefängnissen auf der Ebene des Gliedstaates (state prisons), sondern 
auch in den Haftanstalten auf lokaler Ebene (county jails) vollstreckt 
werden. Neben der Verantwortung für den Strafvollzug gingen in 
diesen Fällen auch die Überwachung der Bewährungsauflagen nach 
Haftentlassung und damit die Resozialisierung, aber auch die Zu-
ständigkeit für die Inhaftierung bei Verstößen gegen diese Auflagen 
auf die Gemeinden über.

Ausgelöst wurde diese Maßnahme durch die gravierenden Missstän-
de in den kalifornischen Vollzuganstalten, welche aus deren hoff-
nungsloser Überfüllung resultierten. Der U.S. Supreme Court hatte 
zu Anfang des Jahres 2011 die kalifornischen Haftbedingungen mit 
gestrengen Worten gerügt und sie als verfassungswidrige Strafe im 
Sinne von Amendment VIII der U.S. Constitution („cruel and unu-
sual punishment“) qualifiziert.1 Er bestätigte damit das Votum der 
unteren Bundesgerichte, die einer Verletzung verfassungsmäßiger 
Rechte – auch durch die Einzelstaaten – abhelfen können, vgl. 18 
U.S.C. § 3626. Die state prisons sind für ca. 80.000 Insassen kon-
zipiert, tatsächlich verbüßten dort aber fast 156.000 Personen ihre 
Strafe, sodass die Haftanstalten nicht nur mit nahezu 200 % ihrer 
Kapazität ausgelastet, sondern vollkommen überlastet waren.

Der U.S. Supreme Court erläuterte, dass diese Überbelegung dazu 
geführt habe, dass sich teilweise bis zu 54 Personen eine einzige Toi-
lette teilen mussten. Das Gericht zählte weitere haarsträubende Bei-
spiele auf und bilanzierte, dass im kalifornischen Strafvollzug basale 
Rechte negiert würden und nicht einmal eine medizinische Grundbe-
treuung gewährleistet sei. Besonders gravierend seien die Probleme 
bei Inhaftierten mit psychischen Problemen und Suizidgefährdeten, 
welche zuweilen aus ihren ursprünglichen Zellen in Käfige in der 
Größe einer Telefonzelle verlegt würden und dort teilweise bis zu 24 
Stunden ausharren müssten, da es keine andere Unterbringungsmög-
lichkeit gebe. Die Suizidrate in kalifornischen Haftanstalten sum-
miere sich auf einen Fall pro Woche.

Kalifornien hat also im doppelten Sinne ein Problem mit der Krimi-
nalität. Der Gliedstaat hat aber zudem zunehmend monetäre Sorgen. 
Diese können zwar auch zu einem Umdenken in der Kriminalpolitik 
führen, wie die ebenfalls in Kalifornien angestellten Überlegungen 
zur Entkriminalisierung und Besteuerung (!) des Konsums von Ma-
rihuana zeigen.2 Im Falle des realignment geht es aber weniger um 
eine Senkung der Zahl der Inhaftierten durch eine Liberalisierung 
des materiellen Rechts als um eine Neustrukturierung des Vollzugs-
systems.

Die hohen Inhaftiertenzahlen mögen neben anderen, etwa gesell-
schaftlichen oder wirtschaftlichen Ursachen auch der Strategie einer 
besonderen Härte gegenüber dem Verbrechen geschuldet sein,3 wel-
che sich z.B. in den kalifornischen Two- bzw. Three-Strikes-Gesetzen 
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Programmes bereits 602 Milliarden US $ an einige Gemeinden 
überwiesen, welche dem Ausbau des Jail-Systems dienen sollen.18 
Zweifellos kann aber die Lösung des Problems nicht schlicht darin 
gesehen werden, die Gefangenen lediglich von einem Jurisdiktions-
bereich in den anderen zu überweisen. Früher oder später dürften 
hier dann nämlich ähnliche Probleme wegen der Überbelegung der 
Anstalten entstehen wie auf der gliedstaatlichen Ebene, umso mehr 
weil die county jails für eine längere Unterbringung gar nicht konzi-
piert sind.

Daher werden durch die Umstrukturierung letztlich auch alternative 
Konzepte begünstigt, denn die counties, die selbst nicht genügend 
Hafträume haben, um nun unbegrenzt neue Häftlinge unterzubrin-
gen, erhalten erweiterte Möglichkeiten, flexibler mit anderen Stra-
tegien zu operieren, wie etwa mit elektronischen Fußfesseln, Haus-
arrest, Drogentherapien, Rehabilitationsprogrammen etc.19 Da den 
Gemeinden nun im Wesentlichen auch die Resozialisierung der aus 
der Haft entlassenen Straftäter obliegt, können sie auch diesbezüg-
lich eigenständig die Vorgehensweise den lokalen Gegebenheiten an-
passen. Auch hier können bei Verstößen andere Maßnahmen greifen 
als die schlichte Rücksendung in die state prisons, etwa Therapien 
oder lokale Arbeitsbeschaffungsprogramme. Des Weiteren wird die 
frühzeitige Entlassung von Gefangenen deutlich begünstigt. Es steht 
zu erwarten, dass die Gemeinden, die Platz für neue Häftlinge schaf-
fen müssen, bereits Inhaftierte bei guter Führung wesentlich früher 
als bisher entlassen.20

Bei einer so weit greifenden Umwälzung bleibt Kritik nicht aus. Sie 
wird sowohl von konservativer Seite als auch von Bürgerrechtlern 
geäußert. Erstere sorgt sich insbesondere darum, dass nun durch 
vorzeitige Haftentlassung aus den county jails eine Vielzahl von 
Straftätern die Gemeinden unsicher machen könne.21 Für die ande-
re Seite gehen die Reformen am Kernproblem vorbei. Dieses wird 
bei der Überkriminalisierung und letztlich dem zu strengen kali-
fornischen Straf- und Sanktionsrecht verortet. So fordert etwa die 
nordkalifornische American Civil Liberties Union (ACLU), statt-
dessen das Sanktionssystem zu überdenken und z.B. Drogenbesitz 
oder leichte Eigentumsdelikte in misdemeanors umzugestalten, so-
dass diesbezüglich gar keine Haftstrafen in state prisons verhängt 
werden können.22 Einen unmittelbaren Abschied von der Strategie 
des „tough on crime“ bedeuten die Reformen tatsächlich noch nicht, 
möglicherweise aber eine schleichende Liberalisierung der Straf-
vollzugspolitik quasi „durch die Hintertür“, wenn auf diese Weise 
immerhin bei leichteren Taten eine wesentlich schnellere und durch 
sinnvolle Maßnahmen flankierte Rückkehr in die Gesellschaft er-
möglicht wird. Eine Fortsetzung der bisherigen Vollzugspraxis ist 
keine Option.
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tische Organisationen, in Kalifornien das California Department of 
Corrections and Rehabilitation (CDCR).10 State prisons finden sich 
regelmäßig in ländlichen Gegenden, county jails hingegen auch in 
Städten, jedenfalls aber in größerer Nähe zum Wohnort des Verur-
teilten und seiner Familie.

Das Realignment-Programm, die Public Safety Realignment legis-
lation, wurde insbesondere durch die Assembly Bills (AB) 109 und 
117 umgesetzt. Die kalifornische Regierung sieht hierin die vor-
nehmliche und vorzugswürdige Lösung des Problems der Überbe-
legung der Haftanstalten.11 In seiner Pressemitteilung12 bezeichnete 
Governor Edmund G. Brown Jr. die Neustrukturierung als Abstand-
nahme von einem kostspieligen wie ineffizienten Weg, indem nun 
die Verantwortung für Täter minder schwerer Taten sowie für deren 
Bewährung nach (vorzeitiger) Haftentlassung (parole) auf die Ge-
meinden übertragen wird, sodass das Strafvollzugssystem des Glied-
staates sich einzig auf die Unterbringung von Schwerverbrechern 
konzentrieren kann. 

Die Strategie des realignment machte eine Neu-Definition von Ver-
brechen und Vergehen notwendig, also auch eine Änderung des 
materiellen Rechts und des Sanktionsrechts, welche in den entspre-
chenden kalifornischen Gesetzen nun vorgenommen wurde. So 
wurden im alten Recht als Verbrechen (felonies) solche Straftaten 
bezeichnet, die entweder mit dem Tode oder mit einer Haftstrafe im 
state prison bestraft werden (können). Nun wurden sämtliche dies-
bezüglichen Vorschriften geändert und um den Passus „oder mit 
einer Haftstrafe im county jail von mehr als einem Jahr“ ergänzt; 
vgl. etwa Cal Penal Code § 17 (a). Regelmäßig nicht geändert wurde 
jedoch das Strafmaß an sich13. AB 109 enthält jedoch ferner eine 
Liste (Exclusion List) von insgesamt fast 80 ausgenommenen Ver-
brechen, d.h. von solchen, deren Haftstrafen weiterhin stets in state 
prisons verbüßt werden müssen14. Nach der Neuordnung werden in 
den state prisons weiterhin vollzogen: Strafen für schwere (serious) 
oder gewalttätige (violent) Verbrechen, vgl. Cal. Penal Code 1192.7 
und Cal. Penal Code 667.5, Strafen für Sexualstraftaten, vgl. Cal. 
Penal Code 290, und solche der Exclusion List in AB 109. Folglich 
dürfen zukünftig alle wegen felonies zu Haft Verurteilten, die nicht 
gewalttätig sind und keine schweren Verbrechen oder Sexualstraf-
taten oder ein in der Exclusion List enthaltenes Delikt begangen ha-
ben, in county jails statt in den state prisons untergebracht werden. 
Da es sich um rein auf die Zukunft gerichtete Maßnahmen handelt, 
werden nun jedoch nicht etwa Gefangene verschoben, sondern es 
wird dafür gesorgt, dass wesentlich weniger Verurteilte neu in state 
prisons aufgenommen werden müssen.

Ferner wird bzgl. ebendieser non-violent, non-serious und non-se-
xual felonies auch die Verantwortung für die Überwachung der Be-
währungsauflagen bei (vorzeitiger) Entlassung bzw. die Inhaftierung 
derjenigen, die gegen diese Auflagen verstoßen (parole violators), 
auf die Gemeinden übertragen.15 Dies gilt aber wiederum (noch) 
nicht bezüglich der weiterhin in den state prisons zu vollstreckenden 
Strafen, also z.B. auch nicht hinsichtlich der Bewährung von Three-
Strikes-Tätern. Diese werden zzt. nach ihrer Entlassung weiterhin 
von Angestellten auf gliedstaatlicher Ebene überwacht.16

Seit Oktober 2011 sind die Inhaftiertenzahlen auf Ebene des Ein-
zelstaates in Folge der Realignment-Gesetze wohl tatsächlich bereits 
auf 169 % der Kapazität reduziert worden.17 Es ist indessen eine 
spannende Frage, wie die counties, die nun die Verantwortung für 
die wegen Klein- und mittlerer Kriminalität Verurteilten und die 
diesbezügliche Bewährung tragen, mit dieser neuen Aufgabe umge-
hen, liegt es doch auf der Hand, dass auch sie keine unbegrenzten 
Kapazitäten haben. Zwar wurden in Umsetzung des Realignment-
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Die oft hektischen und einzelfallbezogenen 
Änderungen auf dem Gebiet der Sicherungs-
verwahrung seit 1998 sind durch die Ur-
teile des EGMR vom 17.12.2009 und des 
BVerfG vom 4.5.2011 gestoppt worden. 
Gleichwohl kann von einem „Ende der Si-
cherungsverwahrung“1 nicht gesprochen 
werden, wohl aber von einer grundlegenden 
Neuorientierung. Nachdem in dieser Zeit-
schrift die Entwicklung bis zum Urteil des 
BVerfG von verschiedenen Autoren behan-
delt worden ist,2 sollen in diesem Beitrag 
die Konsequenzen aus diesem Urteil und die 
Reformpläne zur Neugestaltung der Siche-
rungsverwahrung im Mittelpunkt stehen.

I. Bisherige Entwicklung

Die mit anderen Maßregeln der Besserung 
und Sicherung durch das Gewohnheitsver-
brechergesetz vom 24.11.1933 ins StGB 
aufgenommene Sicherungsverwahrung 
wurde nach dem 2. Weltkrieg weitgehend 
unverändert in das deutsche Strafgesetz-
buch übernommen. In den 50er- und 60er-
Jahren dokumentierte die kriminologische 
Sanktionsforschung, dass die Sicherungs-

verwahrung ganz überwiegend für gewalt-
lose Eigentums- und Vermögenstäter zur 
Anwendung kam, während Gewalt- und Se-
xualtäter nur zu einem geringen Teil erfasst 
wurden.

Deshalb hat der Gesetzgeber die Siche-
rungsverwahrung im 1. StrRG mit Wir-
kung ab 1.4.1970 grundlegend verändert 
(damals § 42e StGB) und im 2. StrRG mit 
Wirkung ab 1.1.1975 inhaltsgleich in § 66 
StGB übernommen. Um ihren Charakter als 
„letzte Notmaßnahme der Kriminalpolitik“ 
deutlicher hervortreten zu lassen, wurden 
u. a. die materiellen Anordnungsvorausset-
zungen der Sicherungsverwahrung erhöht 
(§ 66 I Nr. 3 StGB a.F.) und die erstmalige 
Vollstreckung der Sicherungsverwahrung 
auf zehn Jahre begrenzt (§ 67d I 1 StGB 
a.F.). Im Vergleich zu den 60er-Jahren gin-
gen dadurch die Anordnungen seit Mitte der 
70er-Jahre von über 200 auf 30 bis 50 pro 
Jahr zurück, ebenso die Zahl der an einem 
Stichtag untergebrachten Sicherungsver-
wahrten von über 1400 auf ca. 180 – 210 
in den 80er- und 90er-Jahren (s. Tab. 1 und 
Abb. 1, 2).

Unter dem Eindruck zweier Sexualmorde an 
Kindern in den Jahren 1996 und 1997 hat 
das Gesetz zur Bekämpfung von Sexualde-
likten und ande ren gefährli chen Straftaten 
vom 26.1.1998 (SexBG) eine Entwicklung 
eingeleitet, die – trotz Rückganges der Tö-
tungsdelikte allgemein und der Sexual-
morde an Kindern im Besonderen – in den 
Folgejahren zu einer Reihe von Gesetzesver-
schärfungen geführt hat, mit denen „Sicher-
heitslücken“ im Bereich der Sicherungsver-
wahrung geschlossen werden sollten.

Zunächst wurden in einem neuen § 66 III 
StGB die formellen Voraussetzungen herab-
gesetzt. Während bis dahin Sicherungsver-
wahrung erst bei der 3. gewichtigen Tat an-
geordnet werden durfte, kam sie nach dem 
neuen § 66 III StGB bei allen Verbrechen 
sowie bei gewissen Sexual- und Gewaltver-
gehen schon bei der ersten Rück fall- oder 
Wiederholungstat in Betracht. Außerdem 
wurden die Zehnjahresbegrenzung für die 
erste Sicherungsverwahrung gemäß § 67d 
III StGB rückwirkend beseitigt (§ 67d III i.V. 
mit § 2 VI StGB, Art. 1a III EGStGB) und 
die Anforderungen an die Aussetzung zur 
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